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beim Kaiser neuerdings an, er möge
ihnen auch die restlichen 1000 Pfd.
zum Pfandschilling schlagen und zugleich
nach dem etwaigen Tode Alrichs die
Pfandzeit noch um zwanzig Jahre ver¬
längern.

Kaiser Maximilian II. bewilligte auf
Bitten ihres Gönners Erzherzog Fer¬
dinand am 23. Juni des Jahres 1573
das erstere. Anliegen/) sodah der Pfand¬
schilling von Scharnstein von dieser Zeit
an die Pfandsumme Oeders, das be¬
willigte Daugeld und die Summe des
Expectanzbriefes umfaßte und mithin die
Höhe von 4638 Pfd. 5 Schill. 7 Pfenn.
erreichte. Die zweite Bitte hingegen, die
Berlängerung der Pfandzeit nach dem
Tode Alrichs um weitere zwanzig Jahre
konnte der Kaiser „aus allerlei eryeb-
lichen Bedenken", wie er in dem Be¬
richt an die Kammer erklärt, nicht be¬
willigen.

Diese Bedenken hatten nun aller¬
dings ihre guten Gründe. Wie wir oben
gesehen haben, war bereits dem Jo¬
hann Fernberger eine bedeutende Sum¬
me bewilligt worden zum Wiederauf¬
bau der abgebrannten Burg und der
Wehren. Der Kammer war jedenfalls
eine Nachricht zugekommen, daß es mit
der Ausführung dieses bereits 1545 er¬
gangenen Befehles nicht zum Besten
bestellt sei. Da zufolge der Verschrei¬
bung König Ferdinands vom Jahre 1531
nach dem Tode des Johann Fernber¬
ger nur mehr sein ältester Sohn Alrich
ein Anrecht auf die Herrschaft hatte, so
lag jetzt wohl die Erwägung nahe, ob
es angemessen sei, dieselbe nach einem
frühen Lode Alrichs durch Verlänge¬
rung der Pfandzeit auch den anderen
Brüdern und Nachkommen anzuver -
trauen. Wenn, wie verlautete, die Burg
noch immer in einem äußerst schlechten
Zustand sich befand, so drängte sich
fürs erste die Frage auf. was mit dem
bereits bewilligten Baugeld geschehen sei,
ferner konnte auch bezweifelt werden,
ob dem Pfandinhaber in diesem Falle
noch das jährliche Burghutgeld recht¬
lich zustehe, das sowohl Johann Fern¬
berger als auch nach dessen Lode Alrich
bisher bezogen hatte.

Zur Klärung dieser Fragen erging
am 11. Oktober 1568 ein Befehl der
Kammer an den Bizdom ob der Enns
CosMas Gienger. er solle genaue Er¬
kundigungen einziehen, wie es um das
Schloß Scharnstein bestellt sei, „ob das-
selb durch Gottesgewalt oder sonst aus

verwarlosung in der Herrn Fernberger
innhabung ausgeprennt sei, „und ob es
jetzt in bewohnbarem Zustand sei.«)Gienger wandte sich um Auskunft
an Wolfgang Tanzenreiter, damals kai¬
serlicher Forstmeister zu Viechtwang und
Grünau und an Joachim Stangl, Pfle¬
ger der Herrschaft Freistadt, dessen Va¬
ter Erhard nach dem Brand des Schlol-
ses Scharnstein als Nachfolger Wen¬
ters drei Bahre lang als Pfleger Fern¬
bergers dort in Diensten gestanden hatte.
Die Auskünfte, die der Vizdom von
diesen erhielt, liehen nun allerdings die
Verballung der Fernberger im ungün¬
stigsten Lichte erscheinen. ' Durch Ver¬
wahrlosung von Seite des Gesindes,
hieß es da, sei das Schloß abgebrannt.Auf Befehl des Kaisers war es not¬
dürftig eingedeckt und der Turm halb¬
wegs instand gesetzt worden, „von we¬
gen der schedlichen leut, so im Gericht
einkhumen." 3m Turm wohnte zeitweise
auch der Landrichter, während der Pfle¬
ger seinen Sitz auf der Schaferleuthen
hatte.

Am 24. November 1568 sandte
Gienger die gesammelten Erfahrungen
an die Niederösterreichische Kammer ein.
Sie waren natürlich nicht geeignet, be>
den Kammerräten die Bedenken, die hier
schon lange gegen die Pfandschastsver-
waltung der Fernberger obwalteten, zu
zerstreuen.

Am in den Zustand der Herrschaft
einen genauen Einblick zu erhalten, be¬
stimmte die Kammer im nächsten Bahre
Hans Aschpan zu Lichtenhag und Wims¬
bach, Christoph Hahden zu Bnzerstorff,
EliaS Anterholzer und Abraham Länn-
ser zu Pfandschaftskommissären und be¬
traute sie mit der Aufgabe, den ganzen
Zustand der Herrschaft Scharnstein an
Ort und Stelle zu untersuchen, ein Ar¬
bar über alle Einkünfte anzulegen und
darüber an die Kammer genauen Be¬
richt zu erstatten. Am 1. Dezember
1569 überschickte sie ihnen auch den Be¬
richt des Dizdom Gienger und trug ih¬
nen aus. da weder Bohann noch Alrich
Fernberger über eine Bautätigkeit am
Schlosse bisher berichtet hatten, vor al¬
lem das Schloß in Bezug auf dessen
Bewohnbarkeit zu untersuchen und zu
berichten, ob es überhaupt noch von
nöten sei. das Burghutgeld weiter zu
bewilligen, oder ob man diese Ausgabe
künftig besser ersparen könne.

Die Antersuchung schob sich längere
Zeit hinaus und erst im Buli 1571 be-
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